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• Die Wasserleitungsbenützungsgebühr nach § 4 Abs. 3
Wasserleitungsgebührenverordnung beträgt € 1,13 je m³ 
Wasserverbrauch.

• Der Tarif für die weitere Gebühr (Restmüllentleerungs-
gebühr) nach § 4 Abfallgebührenverordnung beträgt 
€ 0,30 pro Kilogramm.

• Für die Grundgebühr nach § 3 Abfallgebührenverord-
nung gelten folgende Bemessungsgrundlagen und
Gebührensätze pro Jahr:
a) Einpersonenhaushalt     €   30,00

Mehrpersonenhaushalt 120 l Mülltonne €   60,00
Mehrpersonenhaushalt 240 l Mülltonne €   60,00

b) Zimmervermietung
bis 5 Betten     €   30,00
6 – 15 Betten    €   60,00
16 – 25 Betten    €   90,00
26 – 35 Betten    € 120,00
36 – 50 Betten    € 160,00
51 – 70 Betten    € 240,00

c) Gastgewerbe
bis 20 Sitzplätze    €   30,00
21 – 60 Sitzplätze    €   60,00
61 – 100 Sitzplätze    €   90,00
101 – 140 Sitzplätze    € 120,00
141 – 200 Sitzplätze    € 160,00

d) Campingplatz
20 Stellplätze    €   90,00

e) Betriebe
bis 5 Beschäftigte    €   30,00
6 – 15 Beschäftigte    €   60,00
16 – 50 Beschäftigte    € 160,00
51 – 100 Beschäftigte   € 300,00
101 – 150 Beschäftigte   € 420,00
151 – 200 Beschäftigte   € 540,00

• Die Hundesteuer nach § 2 Abs. 1 Hundesteuerverord-
nung beträgt € 50,00 pro Hund und Jahr.

• Die Hundesteuer nach § 2 Abs. 2 Hundesteuerverord-
nung erhöht sich die Steuer für den zweiten Hund auf 
€ 75,00 sowie für jeden weiteren Hund auf € 100,00 
jeweils pro Jahr.

Problemstoffsammlung Frühjahr

Recyclinghof Höfen
Dienstag, 26. März 2024, 13.00 – 14.00 Uhr

Nähere Details sind der Amtstafel oder 
der Gemeindehomepage zu entnehmen.

Öffentliche Gemeindeversammlung
In der Gemeinde Höfen fi ndet eine öffentliche Gemeinde-
versammlung gemäß den Bestimmungen der Tiroler Ge-
meindeordnung statt. Dazu möchten wir herzlich einladen.

Öffentliche Gemeindeversammlung
am Montag, 18. März 2024
um 19.00 Uhr
im Gemeindesaal, Hauptstraße 24

Mit folgender Tagesordnung:
1. Vorstellung des Entwurfs der ersten Fortschreibung 

des örtlichen Raumordnungskonzepts
2. Bericht des Bürgermeisters über die wichtigsten 

Angelegenheiten und Ausblick auf geplante Projekte 
und Vorhaben

Anschließend stehen Bürgermeister und Gemeinderat für 
Fragen, Anregungen und Anliegen gerne zur Verfügung.

Steuern und Abgaben 2024
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.12.2023 
folgende Gebührenerhöhungen ab 01.01.2024 beschlossen:

• Die Anschlussgebühr nach § 3 Abs. 2 Kanalgebühren-
verordnung beträgt € 6,35 je m³ der Bemessungsgrund-
lage.

• Die Benützungsgebühr für Abwasser nach § 5 Abs. 2
Kanalgebührenverordnung beträgt € 2,36 je m³ Wasser-
verbrauch.
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Photovoltaikanlagen
In der Novelle der Tiroler Bauordnung 2022 wurde die 
Meldeverpflichtung des Bauherrn aufgenommen, die Fer-
tigstellung von PV-Anlagen der Baubehörde zu melden. 
Dies betrifft auch PV-Anlagen, für welche weder eine Be-
willigungs- noch eine Anzeigepflicht besteht. Dazu wurde 
ein eigenes Formular ausgearbeitet. Aufgrund der von be-
stehenden elektrischen Spannungen ausgehenden Gefahren 
sind diese Informationen besonders für die Feuerwehren 
für einsatztaktische Überlegungen bzw. im Einsatzfall not-
wendig. Das Formular kann über die Homepage der Ener-
gieagentur Tirol www.energieagentur.tirol/anzeige-pv 
abgerufen werden.

Alpenkasperls Weltreise
Ist ein musikalisches Kasperltheater für 
Kinder von drei Jahren. Auf geheimnisvolle 
Weise gelangt der Alpenkasperl zu einem 
Ballon, der ihn weit in die Welt hinaus trägt. 
Wer schon mal hereinschnuppern möchte, 
findet auf www.alpenkasperl.com jede Wo-
che ein neues Video vom fliegenden Kasperl 
und seinen Freunden.

Freizeitwohnsitz-und 
Leerstandsabgabe
Nach Maßgabe der Bestimmungen des Tiroler Freizeit-
wohnsitz- und Leerstandsabgabengesetzes haben die Ab-
gabenschuldner der Leerstandsabgabe diese für das abge-
laufene Kalenderjahr bis zum 30. April des Folgejahres 
selbst zu bemessen und unter Bekanntgabe der Bemes-
sungsgrundlagen nach § 9 an die Gemeinde zu entrichten. 
Ebenso ist auch die Freizeitwohnsitzabgabe vom jeweili-
gen Abgabenschuldner jährlich bis 30 April selbst zu be-
messen und an die Gemeinde zu entrichten.


